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Problematische Schadorganismen und Unkräuter 

•Die Pflanzengesundheitsverordnung (PGesV) regelt ausschliesslich 
sogenannte besonders gefährlichen Schadorganismen (bgSO) 

•Als bgSO kommen jedoch nur Schadorganismen in Frage, die entweder:

• in der Schweiz nicht vorkommen oder ist noch nicht weit verbreitet 
(= Quarantäneorganismen), oder

• in der Schweiz zwar weitverbreitet sein mögen, jedoch hauptsächlich mit 
kontaminiertem Pflanz- oder Saatgut weiter verbreitet werden 
(= geregelte Nichtquarantäneorganismen)

•Handlungsbedarf:

•Schaffung einer Gesetzesgrundlage zur Regelung problematischer
Schadorganismen (inkl. Unkräuter), 

• die nicht den Status eines bgSO haben, 

• deren erfolgreiche Bekämpfung dennoch eine Koordination auf nationaler 
Ebene fordert
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Neuer Art. 153a LWG (im Rahmen AP22+)
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Ziele Nationale Koordination EMG

 Art. 153a
(…..wenn mit einer Koordination auf nationaler Ebene eine erfolgreiche 
Bekämpfung  möglich ist….)

Mitgestaltung der Umsetzung von Art. 153a 

Welche Instrumente braucht es?

Definieren der wichtigsten Massnahmen gegen Verschleppung 
und Ausbreitung

 Zusammenspiel Bund/Kantone/Branchen stärken

 Überwindung Kantonsgrenzen bei der Bekämpfung von EMG

 Praxis stark einbeziehen und befähigen, EMG zu bekämpfen



 Anfrage KPSD an BLW* zur «Bewilligung» von

Dimethenamid: Einsatz Vorsaat im Mais (wie S-Metolachlor)

Sulfosulfuron: Einsatz für Einzelstockbehandlungen in allen 
Kulturen

Sulfosulfuron: Einsatz auf Brache und Stoppeln

Mesotrione: Einsatz für Einzelstockbehandlung und als 
Unterblattspritzung

 Anfrage SBV an BLW* «Legalisierung» Schwarzbrache

Direktzahlungsberechtigung für EMG-Sanierungsflächen unter gewissen 
Voraussetzungen (u. a. Sanierungsprojekt unter kantonaler Obhut)
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Laufende Abklärungen

*SbK-Plattform = Bekämpfung Schadorganismen mit besonderem Koordinationsbedarf 
wie z. B. KEF, EMG oder Japankäfer 
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Agrarpolitik 2022+…wie weiter?

02.20
BR veröf-
fentlicht
Botschaft

08.20
WAK-S 
beantragt 
AP22+ zu 
sistieren

12.20 SR 
will AP22+ 
sistieren

02.21
WAK-N 
folgt 
Entscheid 
des SR

03.21
Was 
entscheidet 
der NR? 

Ja zur Sistierung

Nein zur Sistierung

AP 22+ wird sistiert

Zurück in den Ständerat

Ja zur Sistierung
Nein zur Sistierung

AP 22+ wird nicht sistiert
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Ganz wichtig: 
Unterstützung KPSD durch Branchen! 


